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Auftrag Kunz (Chur)  

 

betreffend Aufgaben- und Leistungsüberprüfung 

 

Antwort der Regierung 

 

Kantonsverfassung und Finanzhaushaltsgesetz verpflichten den Kanton, den Haus-

halt im Gleichgewicht zu halten. Strukturelle Defizite sind zu vermeiden. Die Finanz-

politik ist konsequent so auszurichten, dass die finanzpolitischen Richtwerte des 

Grossen Rates im Budget und in der Rechnung eingehalten werden können. Der 

Auftrag Kunz verfolgt dieses Ziel ebenfalls. Die Regierung unterstützt die Zielrichtung 

des Vorstosses. Massgebend sind dabei nicht die heute gültigen Finanzkennzahlen, 

sondern die vom Grossen Rat für die Jahre 2017–2020 neu gefassten Richtwerte. 

Die Zielerreichung erfordert zudem ein auf die aktuellen Verhältnisse massgeschnei-

dertes Vorgehen und keine Wiederholung des Entlastungsprogramms 2003.  

 

Die Phase der hohen Ertragsüberschüsse in den Jahresrechnungen neigt sich mit 

dem laufenden Jahr 2016 dem Ende zu. Spätestens ab dem Jahr 2017 ist mit Rech-

nungsdefiziten zu rechnen. Daran ändert auch der sehr gute Abschluss im 2015 

nichts. Gegenüber der Rechnung 2015 wird im 2016 trotz vergleichbar hohem 

Budgetdefizit voraussichtlich eine Verschlechterung um mindestens 60 Millionen 

Franken eintreten. Dafür verantwortlich sind allein vier Positionen; die nur einmalige 

Gewinnausschüttung der Nationalbank (Fr. 16 Mio.), der verminderte Anteil am Res-

sourcenausgleich des Bundes (Fr. 15 Mio.), die Einführung der Bündner Finanzaus-

gleichsreform (Fr. 15 Mio. zulasten allgemeiner Haushalt) sowie die Zunahme der 

grössten Beitragspositionen (Fr. 15 Mio. in den Bereichen IPV, Sonderpädagogik, 

Wald und Wirtschaftsförderung). Das Jahr 2016 wird die Erfahrung bestätigen, wo-

nach die Rechnungs-Budget-Differenzen in Zeiten mit angespannter Haushaltslage 

geringer werden.  

 

Der Kanton wird um Entlastungsmassnahmen nicht umhinkommen. Zurzeit lässt sich 

das erforderliche Entlastungsvolumen jedoch nicht schlüssig festlegen. Der offizielle 

Finanzplan 2017–2020 zeigt ab 2018 Defizite in der Grössenordnung von 90 Millio-

nen. Diese Zahlen sind mit grosser Unsicherheit behaftet. Unter den gegebenen 

Rahmenbedingungen ist es weder zweckmässig noch politisch durchsetzbar, dem 

Grossen Rat bereits zum jetzigen Zeitpunkt vorsorglich ein umfassendes Entlas-

tungsprogramm vorzulegen.  
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Die Regierung hat das Vorgehen zur Sicherstellung des Haushaltsgleichgewichts in 

der Botschaft zum Regierungsprogramm und Finanzplan 2017–2020 dargelegt (Bot-

schaft Heft Nr. 12/2015-2016, Seite 884f.). Sie beabsichtigt ein flexibles und schritt-

weises Vorgehen mit drei Prioritätsstufen. Der Grosse Rat hat darüber in der Febru-

arsession 2016 ausgiebig diskutiert. Er hat die für die bevorstehende Periode rele-

vanten finanzpolitischen Richtwerte wie von der Regierung beantragt beschlossen.  

 

Die Hauptursache für die getrübten Aussichten liegt bei der Ausgabenseite. Ein be-

achtlicher Teil der Mehrbelastungen der letzten Jahre ist die Folge von Gesetzesre-

visionen (insbesondere Justizreform, Pflegefinanzierung, Spitalfinanzierung, Kindes- 

und Erwachsenenschutzbehörde, Schulgesetz, FA-Reform, Mittelschulgesetz). Diese 

Revisionen belasten den Kanton jährlich um mehr als 60 Millionen. Es stehen weitere 

Revisionsvorlagen mit Folgekosten an. 

 

Der Kantonshaushalt ist und wird immer mehr zu einem Transferhaushalt. Die Bei-

träge an Gemeinwesen und Dritte bilden im Budget 2016 mit über 888 Millionen (oh-

ne Finanzausgleich für Gemeinden) den Löwenanteil der Gesamtaufwendungen der 

Erfolgsrechnung. Diese beitragsbedingten Ausgaben haben sich seit dem Jahr 2010 

von 762 Millionen um 126 Millionen erhöht. Sie bilden auch in der Zukunft den gros-

sen Kostentreiber und erreichen im Finanzplanjahr 2020 ein Volumen von 960 Millio-

nen. Diese weitere Zunahme um über 70 Millionen betrifft vor allem den Gesund-

heits-, Sozial- und Fachhochschulbereich. Die Beiträge übertreffen den Personalauf-

wand (Budget 2016 Fr. 368 Mio.) sowie den Sach- und übrigen Betriebsaufwand  

(Fr. 308 Mio.) bei Weitem. Substanzielle Einsparungen sind damit nur möglich, wenn 

die Beiträge an Dritte prioritär einbezogen werden, was zwangsläufig schmerzhafte 

Einschnitte bedeutet. Dies gilt auch für die vom Schwerpunkt "Sozialziele und 

Schwelleneffekte" betroffenen Bereiche. Hier werden sich nur mit einer Zielsenkung 

und Reduktion des Leistungsniveaus Einsparungen realisieren lassen.  

 

Die Regierung ist bereit, den eingereichten Auftrag im Sinne der vom Grossen Rat 

geführten Diskussion und der vorstehenden Ausführungen anzunehmen. Mit erster 

Priorität ist höchste Ausgabendisziplin beim Budget und bei allen Gesetzesrevisionen 

geboten. Regierung und Grosser Rat haben gemeinsam sicherzustellen, dass keine 

untragbaren Lasten entstehen. Sobald in einer Jahresrechnung ein hohes Defizit vor-

liegt und sich zugleich für die kommenden Jahre strukturelle Defizite abzeichnen, 

wird die Regierung dem Grossen Rat ein umfassendes Entlastungsprogramm unter-

breiten.  

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident:  Der Kanzleidirektor: 

  

       Dr. Chr. Rathgeb Dr. C. Riesen 

 

 


